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Communiqué 

Solothurn, 10. Juni 2013 

Medikamentenpreise 

Hängige Rekurse belasten die Prämienzahler 

Im April haben sich Bundesrat Berset und die Pharmaindustrie zu den Medikamenten-
preisen geeinigt. Von Seiten der Pharmaindustrie wurde angekündigt, dass die Rekurse 
zurückgezogen werden und die Preise sinken. Ob es nun tatsächlich dazu kommt, ist völ-
lig offen – zum Nachteil der Prämienzahler, welche zu teure Medikamente in Millionenhö-
he bezahlen müssen. 
 
Ein Teil der Einigung zwischen Bundesrat und Pharmaindustrie sieht vor, dass die Pharmafir-
men ihre gerichtlichen Rekurse zurückziehen und die Preise senken werden. Im Gegenzug ei-
nigte man sich darüber, die Kassenzulässigkeit von neuen Medikamenten, Indikationen und Li-
mitationserweiterungen zu beschleunigen. Die Anträge sollen schneller bearbeitet werden und 
zur Berechnung des Preisabschlags bei Indikations- und -Limitationserweiterungen soll ein neu-
es Modell Anwendung finden. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat sehr rasch die entspre-
chenden Verordnungen erlassen. Sie sind am 1. Juni 2013 in Kraft getreten. 
 
Die Verbände der Pharmaindustrie haben klar in Aussicht gestellt, dass aufgrund dieser raschen 
Anpassungen zu ihren Gunsten, ihre Mitglieder die Rekurse gegen die Preissenkungen zurück-
ziehen würden. Ob dies tatsächlich passiert, muss aktuell bezweifelt werden. Offen bleibt auch, 
auf wann der Preisabschlag erfolgt und ob der durch die Preisdifferenz erzielte zusätzliche Um-
satz zurückerstattet wird. santésuisse schätzt, dass durch das Abwarten der Pharmafirmen jähr-
liche Einsparungen in der Höhe von rund 22 Millionen Franken gefährdet sind. Auch sind weitere 
Rekurse im kommenden Herbst bei der zweiten Preisvergleichsrunde noch zu befürchten. 
santésuisse fordert, dass die betroffenen Unternehmen ihre Rekurse sofort zurückziehen und 
keine weiteren Rekurse im Herbst einlegen. 
 
Rekursrecht gegen zu hohe Medikamentenpreise 
Gegenwärtig können nur die Medikamentenhersteller Rekurse gegen Preisfestsetzungen des 
BAG einlegen. Dies obwohl die Krankenversicherer bzw. Prämienzahler von den Entscheiden 
direkt betroffen sind. santésuisse und die wichtigen Konsumentenorganisationen fordern des-
halb ein Rekursrecht, um zu hohe Preise juristisch anfechten zu können. 
 
santésuisse ist der Branchenverband der schweizerischen Krankenversicherer. santésuisse setzt sich 
für ein freiheitliches, soziales und finanzierbares Gesundheitssystem ein, das sich durch einen effizien-
ten Mitteleinsatz und qualitativ gute medizinische Leistungen zu fairen Preisen auszeichnet. 
 
Auskunft erteilt: 
Paul Rhyn, Leiter Ressort Kommunikation, Telefon 032 625 41 52 / 079 544 46 92,  
paul.rhyn@santesuisse.ch 
 
Diese Medienmitteilung können Sie im Internet abrufen unter: www.santesuisse.ch 


